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Liefer- und Zahlungsbedingungen der Stefani Maschinenbau GmbH 

(Stand: 24.09.2021) 
 
Vorbemerkung  
 
(1) Diese Bedingungen gelten ergänzend zu Vertragsverhältnissen, wenn der Besteller  

Unternehmer, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen ist.  

 
(2) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmung berührt die Wirksamkeit der übrigen  

Bestimmungen nicht.  
 
(3) Auf Verbraucher als Besteller finden diese Bedingungen keine Anwendung.  
 
(4) Wir bitten um Verständnis, dass im Fall einer Kollision mit Ihren Einkaufsbedingungen etc. letztere 

keine Geltung erlangen können. 
 
 

1. Vertragsabschluss 
  
Der Liefer- und Leistungsvertrag kommt erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung zustande.  
 
2. Preise  
 
(1) Eine verbindliche Preisfestlegung erfolgt erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung und 

unter dem Vorbehalt, dass die der Auftragsbestätigung zugrunde gelegten Auftragsdaten sowie die 
kalkulierten Rohstoffpreise unverändert bleiben, wobei eine Veränderung bis zu 15 % unbeachtlich 
bleibt. Unsere Preise verstehen sich ab Werk netto in Euro zuzüglich der zum Zeitpunkt der 
Lieferung geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer, es sei denn, es werden anderweitige Angaben 
gemacht.  

 
(2) Verpackung, Porto, Versicherung und sonstige Versandkosten sind nicht eingeschlossen und 

werden zusätzlich in Rechnung gestellt.  
 
(3) Solche Veränderungen des Werkgegenstandes, die nach erfolgter Bestellung auf Wunsch des 

Bestellers vorgenommen wurden und insoweit eine nachträgliche Änderung des 
Vertragsgegenstandes darstellen, werden dem Besteller berechnet. Änderungen des 
Werkgegenstandes bedürfen einer Vereinbarung sowie einer Auftragsbestätigung einschließlich 
einer Bezifferung der hieraus resultierenden Preisänderung.  

 
 
3. Liefermenge, Lieferfrist  
 
(1) Fertigungsbedingte Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10 % der bestellten Menge sind zulässig. 
 
(2) Wir sind zu Teillieferungen berechtigt. 
 
(3) Die von uns angegebenen Lieferzeiten beziehen sich auf das Versanddatum der Ware. Sie gelten 

als eingehalten, wenn die Ware zu diesem Zeitpunkt unser Werk verlässt oder die 
Lieferbereitschaft dem Besteller mitgeteilt wird. 

 
(4) Lieferfristen sind nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich vereinbart wurden. Ansonsten gelten 

angemessene Lieferfristen. 
 
(5) Ist für die Herstellung des Werkes oder für die Durchführung der Lieferung eine Handlung des 

Bestellers erforderlich, so beginnt die Lieferfrist erst mit der vollständigen Ausführung dieser 
Handlung durch den Besteller. 
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(6) Bei Überschreiten der Lieferfrist hat der Besteller eine angemessene Nachfrist zu gewähren. 
 
(7) Wird die Lieferfrist einschließlich der angemessenen Nachfrist nicht eingehalten, haften wir 

ausschließlich für den Rechnungswert derjenigen Ware bzw. Teilmenge der Ware, die nicht 
fristgerecht geliefert wurde, maximal in Höhe des negativen Interesses. 

 
(8) Höhere Gewalt, Betriebsstörungen und ähnliche unvorhersehbare und von uns nicht zu 

vertretende Umstände entbinden uns von der Einhaltung der Lieferfristen für die Dauer der 
Betriebsstörung. Darunter fallen insbesondere behördliche Anordnungen wie 
Betriebsschließungen oder Arbeitsverbote/Krankheit mehrerer Mitarbeiter oder auch 
Rohstoffmangel z. B. infolge von Lieferverzögerungen. In diesen Fällen ist der Besteller 
insbesondere nicht berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und/oder Schadensersatz geltend zu 
machen. 

 
 
4. Gewährleistung 
 
(1) Die Gewährleistungsfrist beträgt für neue und für gebrauchte Sachen ein Jahr. Hingegen gilt die 

gesetzliche Gewährleistungsfrist von zwei Jahren für die Geltendmachung von 
Schadensersatzansprüchen des Bestellers, die auf den Ersatz eines Körper- oder 
Gesundheitsschadens gerichtet sind oder auf grobes Verschulden gestützt werden. 

 
(2) Der Besteller hat die Ware unverzüglich nach Anlieferung auf Mangelfreiheit zu überprüfen. 

Mängel sind uns unverzüglich nach Empfang der Ware schriftlich mitzuteilen. Werden 
offensichtliche Mängel nicht rechtzeitig oder nicht formgerecht gerügt, so entfällt insoweit die 
Gewährleistung. 

 
(3) Wir sind berechtigt, Nacherfüllung nach unserer Wahl vorzunehmen. Dies bedeutet, dass uns die 

Entscheidung vorbehalten ist, ob eine Mängelbeseitigung oder eine Neulieferung vorgenommen 
wird. 

 
(4) Schlägt die Nacherfüllung fehl, sind wir zu einer wiederholten Nacherfüllung berechtigt. Auch im 

Falle einer wiederholten Nacherfüllung bleibt uns die Auswahl zwischen Neulieferung oder 
Mängelbeseitigung vorbehalten. 

 
(5) Der Besteller ist erst dann zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn die Nacherfüllung 

wiederholt fehlgeschlagen ist.  
 
(6) Das Recht des Bestellers, Schadensersatz wegen der Verletzung einer uns obliegenden Pflicht zur 

Lieferung mangelfreier Sachen zu verlangen, richtet sich nach Ziffer 5 (1) c) dieser AGB. 
 
 
5. Pflichtverletzungen 
 
(1) Unbeschadet der Bestimmungen über die Gewährleistung sowie anderer in diesen Bestimmungen 

getroffener spezieller Regelungen gilt in Fällen einer Pflichtverletzung unsererseits Folgendes: 
 

a) Der Besteller hat uns zur Beseitigung der Pflichtverletzung eine angemessene 
Nacherfüllungsfrist zu gewähren, welche zwei Wochen nicht unterschreitet. 

 
b) Erst nach erfolglosem Ablauf der Nacherfüllungsfrist kann der Besteller vom Vertrag 

zurücktreten und/oder Schadensersatz verlangen. 
 
c)  Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt 

ist: 
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(aa) Schadensersatzansprüche des Bestellers hinsichtlich der Haftung für Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen 
Pflichtverletzung unsererseits oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines 
gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von uns beruhen, sind weder ausgeschlossen noch 
beschränkt. 
 
(bb) Schadensersatz kann der Besteller nur in Fällen grob fahrlässiger Pflichtverletzung 
unsererseits oder grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Pflichtverletzung eines gesetzlichen 
Vertreters oder Erfüllungsgehhilfen von uns verlangen sowie bei Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten. Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir – außer in 
Fällen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatzes – nur für den vertragstypischen, vernünftigerweise 
vorhersehbaren Schaden. 

 
(cc) Der Haftungsausschluss gilt ferner nicht in den Fällen, in denen nach Produkthaftungsgesetz 
bei Fehlern der Reparatur für Personenschäden oder Sachschäden an privat genutzten 
Gegenständen gehaftet wird. Er gilt auch nicht beim Fehlen von Eigenschaften, die ausdrücklich 
schriftlich zugesichert sind, wenn die Zusicherung gerade bezweckt hat, den Besteller gegen 
Schäden, die nicht am Gegenstand selbst entstanden sind, abzusichern. 

 
(dd) Auf Ziffer 8 dieser AGB wird ausdrücklich verwiesen. 

 
(2) Wir haften grundsätzlich dann nicht für Pflichtverletzungen, wenn diese Werkleistungen betreffen, 

die aufgrund vom Besteller geprüfter Zeichnungen, Druckvorlagen oder Muster, welche vom 
Besteller als Fertigungsunterlagen freigegeben wurden, erbracht wurden. Für die konstruktive 
Gestaltung und Richtigkeit der reproduzierten Vorlagen haften wir nicht. 
Wir übernehmen aber die Pflicht, den Besteller – soweit erkennbar – unverzüglich auf eine 
Unmöglichkeit der technischen Umsetzung der Vorlagen hinzuweisen. 
 

(3) Insbesondere wird bei der Erbringung von Werkleistungen nach Vorgabe des Bestellers die 
Haftung für die Verletzung von Schutzrechten Dritter ausgeschlossen. Eine Prüfungspflicht 
unsererseits besteht im Hinblick auf Schutzrechte Dritter nicht. 
 

 
6. Zahlungsbedingungen 
 
(1) Sofern nichts anderes vereinbart ist, sind unsere Rechnungen sofort und ohne Abzüge fällig. 
 
(2) Bei Zielüberschreitung sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem 

Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank zu fordern, wobei der Nachweis eines höheren 
Verzugsschadens möglich ist. 

 
(3) Wechsel werden nicht, Schecks nur erfüllungshalber und unter dem Vorbehalt der Gutschrift 

angenommen. 
 
(4) Ist der Besteller mit der Zahlung in Verzug, steht uns frei, die weitere Erfüllung des Vertrages 

abzulehnen. 
 

Tritt eine erhebliche Gefährdung des Zahlungsanspruches ein, so sind wir berechtigt, 
Vorauszahlungen oder ausreichende Sicherheit zu fordern. 

 
 Verweigert der Besteller Vorauszahlung oder Sicherheit, so können wir vom Vertrag zurücktreten 

und Schadensersatz geltend machen. 
 
(5) Eingehende Zahlungen tilgen unbeschadet einer anders lautenden Bestimmung des Bestellers 

jeweils Kosten, dann Zinsen und zuletzt die Hauptforderung, bei mehreren Forderungen zunächst 
jeweils die ältere. 
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7. Eigentumsvorbehalt 
 
(1) Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung all unserer Forderungen gegenüber 

dem Besteller in unserem Eigentum. 
 
(2) Im Falle von Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware steht uns das (Mit-)Eigentum im Wert des 

Zustandes der Vorbehaltsware vor Be- oder Verarbeitung an der dadurch entstehenden Sache zu. 
 
       Eine Veräußerung der Vorbehaltsware ist nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr des 

Bestellers zulässig. Veräußert der Besteller die Vorbehaltsware weiter, tritt er zum Zeitpunkt der 
Veräußerung die Forderung gegen den Erwerber automatisch an uns ab. Der Besteller hat den 
Erwerber dazu zu verpflichten, im Rahmen der aus der Weiterveräußerung resultierenden 
Zahlungspflicht direkt an uns Zahlung zu leisten. Ausnahmen hiervon bedürfen der vorherigen 
schriftlichen Vereinbarung zwischen uns und dem Besteller. 

 
(3) Im Übrigen sind Verfügungen über die Vorbehaltsware unzulässig, insbesondere 

Sicherungsübereignung oder Verpfändung. 
 
(4) Erfolgt die Zwangsvollstreckung in das Vermögen des Bestellers und ist hiervon die 

Vorbehaltsware betroffen, so ist uns dies sofort schriftlich und unter Angabe aller erforderlichen 
Daten (Vollstreckungsorgan, Aktenzeichen), gegebenenfalls unter Beifügung von 
Vollstreckungsprotokollen, mitzuteilen. 

 
(5) Sachen, die von uns dem Besteller zur Verfügung gestellt wurden und die nicht Bestandteil der 

Werkleistung als solcher sind (z. B. Entwürfe, Konstruktionszeichnungen, Werkzeuge usw.), 
bleiben in unserem Eigentum. 

 
 
8. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
 
(1) Erfüllungsort ist Hepberg. 
 
(2) Gerichtsstand ist Ingolstadt. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 
(3) Die Anwendung von UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen. 
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9. Corporate Social Responsibility (CSR) für Lieferanten und Zulieferer 
 
Präambel 
Nachhaltigkeit ist ein langfristiger strategischer Erfolgsfaktor, nicht nur für die Stefani Maschinenbau 
GmbH, sondern auch für die Lieferanten und Zulieferer. Wir fühlen uns als Unternehmen der Idee der 
Nachhaltigkeit verpflichtet. Dies bringen wir im täglichen Handeln und Denken - auch in unserem 
Unternehmensleitbild - zum Ausdruck.  
Die Nachhaltigkeitsrichtlinie für Lieferanten formuliert daher Mindeststandards und definiert die 
Mindestanforderungen an unsere Lieferanten: die Einhaltung international anerkannter Menschen- und 
Arbeitnehmerrechte, die Achtung von Kinderarbeit und Zwangsarbeit, die Einhaltung gesetzlicher 
Normen und Umweltrichtlinien sowie vorsorgenden Umweltschutz sowie die Einhaltung und Förderung 
von geschäftsethischem Verhalten.   
Wir erwarten außerdem, dass unsere direkten und indirekten Lieferanten, die Einhaltung dieser 
Richtlinie durch ihre Unterauftragnehmer und -Lieferanten sicherstellen. Sie sind aufgefordert, die 
Inhalte dieser Richtlinie an alle Beteiligten ihrer Lieferkette weiterzugeben und deren Einhaltung aktiv 
zu fördern. Des Weiteren müssen alle Geschäftsaktivitäten innerhalb der Lieferkette die lokalen  
Gesetze erfüllen. Wenn nationale gesetzliche Regelungen, internationale Gesetzesbestimmungen, 
Branchenstandards und die vorliegende Richtlinie das gleiche Thema behandeln, sind stets die jeweils 
strengeren Bestimmungen anzuwenden. Ziel dieser Richtlinie zur Nachhaltigkeit ist daher die 
Festlegung eines gemeinsamen Leistungsstandards, Aufklärungsarbeit und das Engagement für einen  
verantwortungsbewussten Geschäftsbetrieb. 
 
9.1 Arbeitsbedingungen / Personal 

 
9.1.1 Vermeidung von Kinderarbeit  
In keiner Phase der Produktion darf auf Kinderarbeit zurückgegriffen werden. Die Unternehmen sind 
aufgefordert, sich an die Empfehlung aus den ILO Konventionen zum Mindestalter für die 
Beschäftigung oder den Arbeitseinsatz von Kindern zu halten. Dieses Mindestalter sollte nicht geringer 
als das Alter sein, mit dem die allgemeine Schulpflicht endet, und in jedem Fall nicht weniger als 15 
Jahre betragen. Das Mindestalter für gefährliche Arbeiten beträgt 18 Jahre.  
  
 
9.1.2. Löhne, Sozialleistungen und Arbeitszeiten  
Vergütung und Sozialleistungen müssen den Grundprinzipien hinsichtlich Mindestlöhne, Überstunden 
und gesetzlich vorgeschriebener Sozialleistungen entsprechen. Die Arbeitszeiten müssen mindestens 
den geltenden Gesetzen, den Branchenstandards oder den einschlägigen ILO- Konventionen 
entsprechen, je nachdem, welche Regelung strenger ist. Überstunden sollten nur freiwillig verbracht 
werden müssen und den Beschäftigten ist nach sechs aufeinanderfolgenden Arbeitstagen mindestens 
ein freier Tag zu gewähren.  
  
 
9.1.3. Freie Wahl der Beschäftigung  
Zwangs- oder Pflichtarbeit ist unzulässig. Die Beschäftigten müssen die Freiheit haben, das 
Arbeitsverhältnis unter Einhaltung einer angemessenen Frist zu kündigen. Von den Beschäftigten darf 
nicht verlangt werden, ihren Ausweis, Reisepass oder ihre Arbeitsgenehmigung als Vorbedingung für 
die Beschäftigung auszuhändigen.  
  
 
9.1.4. Gesundheit und Sicherheit  
Der Arbeitgeber gewährleistet Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz mindestens im 
Rahmen der nationalen Bestimmungen und unterstützt eine ständige Weiterentwicklung zur 
Verbesserung der Arbeitswelt. 
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9.2. Umweltstandards 
 
9.2.1 Umweltverantwortung  
Unternehmen müssen hinsichtlich der Umweltproblematik nach dem Vorsorgeprinzip verfahren, 
Initiativen zur Förderung von mehr Umweltverantwortung ergreifen und die Entwicklung und 
Verbreitung umweltfreundlicher Technologien fördern.  
 
 
9.2.2. Umweltfreundliche Produktion  
In allen Phasen der Produktion muss ein optimaler Umweltschutz gewährleistet sein. Dazu gehört eine 
proaktive Vorgehensweise, um die Folgen von Unfällen, die sich negativ auf die Umwelt auswirken 
können, zu vermeiden oder zu minimieren. Besondere Bedeutung kommt dabei der Anwendung und 
Weiterentwicklung energie- und wassersparender Technologie - geprägt durch den Einsatz von 
Strategien zur Emissionsreduzierung, Wiederverwendung und Wiederaufbereitung - zu.  
 
 
9.2.3. Umweltfreundliche Produkte  
Alle entlang der Lieferkette hergestellten Produkte müssen die Umweltschutzstandards ihres jeweiligen 
Marktsegments erfüllen. Dies schließt alle bei der Produktion eingesetzten Materialien und Stoffe ein. 
Chemikalien und andere Stoffe, die bei Freisetzung in die Umwelt eine Gefahr darstellen, müssen 
identifiziert sein. Für sie ist ein Gefahrenstoffmanagement einzurichten, damit sie durch geeignete 
Vorgehensweisen sicher gehandhabt, transportiert, gelagert, wiederaufbereitet oder wiederverwendet  
und entsorgt werden können.  
 
 
9.2.4. Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen  
Alle entlang der Lieferkette sollten sich zum Ziel setzen, den Energieverbrauch der Unternehmung 
weiter zu senken und damit das Klima und wertvolle Ressourcen zu schonen. Gleichzeitig sollte bei der 
Produktion und Lieferung die ständige Reduzierung der Treibhausgase verringert werden, durch 
Ausbau und / oder Erweiterung der Produktionsstandorte oder Lieferflotten. Auch bei Einkauf des 
Energiebedarfs muss durch Optimierungsmaßnahmen der Bedarf an CO2-armer Energie  
beachtet werden. 
 
 
9.2.5. Wasserqualität und –gebrauch  
In allen Phasen der Produktion und Lieferketten sollten bei Einsatz von Wasser zirkuläre Systeme zum 
Einsatz kommen, so dass die Wasserrecyclingrate erhöht werden kann und so die Umwelt zu schonen 
und den wertvollen Frischwasserverbrauch nachhaltig zu reduzieren.  
 
 
9.2.6. Luftqualität verbessern  
Durch den nachhaltigen Einsatz von modernen Filtersystem oder chemischen Zusätzen soll die 
Luftqualität während der gesamten Lieferkette verbessert werden.  
 
 
9.2.7. Vermeiden von gefährlichen Substanzen  
Substanzen, deren Freisetzung eine Gefahr für Mensch und Umwelt darstellt, sind zu vermeiden. Die 
Lieferanten von Stefani Maschinenbau GmbH unterhalten ein Gefahrenstoffmanagement, welches den 
sicheren Gebrauch und Transport sowie die sichere Lagerung, Wiederaufbereitung, Wiederverwendung 
und Entsorgung sicherstellt. Ein verantwortungsvolles Chemikalienmanagement, welches auf dem 
Minimalprinzip basiert, wird von unseren Zulieferern gelebt.  
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9.2.8. Verantwortungsbewusste Rohstoffbeschaffung  
Die Lieferanten der Stefani Maschinenbau GmbH unterstützen Aktivitäten, die eine verantwortungs-
bewusste Rohstoffbeschaffung sicherstellen. Die Beschaffung und der Einsatz von Rohstoffen, die 
rechtswidrig oder durch ethisch verwerfliche oder unzumutbare Maßnahmen erlangt wurden, sind zu 
vermeiden. Die Verwendung von Rohstoffen wie zum Beispiel Konfliktmineralien, die von Embargos 
oder sonstigen Einfuhrbeschränkungen betroffen sind, ist auszuschließen. Die Lieferanten sind daher 
verpflichtet, diese Rohstoffe in hergestellten Produkten in der Lieferkette zu identifizieren und die 
Herkunft und Bezugsquellen der von ihnen verwendeten Rohstoffe offenzulegen. 
 

 
 
9.3. Ethik 

 
9.3.1. Korruptionsbekämpfung  
Bei allen Geschäftsaktivitäten und -beziehungen wird ein Höchstmaß an Integrität erwartet. Jede Form 
von Korruption, Bestechung, Erpressung und Veruntreuung ist strikt verboten.  
 
 
9.3.2. Diskriminierung und Chancengleichheit  
Wir erwarten, dass unsere Lieferanten Chancengleichheit und Gleichbehandlung fördern und 
Diskriminierung bei der Einstellung von Arbeitnehmern sowie bei der Beförderung oder Gewährung von 
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen unterbinden. Kein Mitarbeiter darf wegen seines Geschlechts, 
des Alters, der Hautfarbe, der Kultur, der ethnischen Herkunft, der sexuellen Identität, einer 
Behinderung, der Religionszugehörigkeit oder Weltanschauung benachteiligt werden.  
  
 
9.3.3 Sicherheit & Qualität  
Alle Produkte und Leistungen müssen bei Lieferung die vertraglich festgelegten Qualitäts- und 
Sicherheitskriterien erfüllen und für ihren Verwendungszweck sicher genutzt werden können.  
  
 
9.3.4 Information & Kommunikation  
Diese Richtlinie muss in der lokalen Sprache in den Einrichtungen der Geschäftspartner ausgehängt 
oder den Mitarbeitern in anderer Weise zur Verfügung gestellt werden.  
 
  
9.3.5. Schutz geistigen Eigentums  
Unsere Lieferanten respektieren den Schutz geistigen Eigentums Dritter. 
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9.4. Managementsysteme 
Der Lieferant führt Managementsysteme ein, die die Einhaltung der hier aufgeführten Grundsätze 
gewährleisten und zertifiziert diese nach anerkannten Standards. Die Stefani Maschinenbau GmbH 
wird Lieferanten bevorzugen, die aktiv ein Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001 und 
Umweltmanagementsystem nach ISO 14001 betreiben.  
 

 
9.5. Lieferantenbeziehungen 

 
9.5.1 Unterlieferanten  
Wir erwarten, dass unsere Lieferanten alle hier beschriebenen Grundsätze und Anforderungen an ihre 
Subunternehmer und Lieferanten kommunizieren und bei der Auswahl ebenfalls berücksichtigen. Die 
Lieferanten bestärken ihre Subunternehmer und Lieferanten darin, die beschriebenen Standards zu 
Menschenrechten, Arbeitsbedingungen, Korruptionsprävention und Umweltschutz im Rahmen der  
Erfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen einzuhalten.  
  
 
9.5.2 Überwachung und Nachweispflicht  
Der Lieferant hat der Stefani Maschinenbau GmbH auf Anfrage alle notwendigen Informationen zu 
einer Ersteinschätzung korrekt und umfassend im Rahmen einer Selbstbeurteilung mitzuteilen. Er stellt 
darüber hinaus sonstige Informationen zur Verfügung, die die Einhaltung der Richtlinie nachweisen. Wir 
behalten uns vor, die Umsetzung dieser Richtlinie zu kontrollieren. Der Lieferant hat die Stefani 
Maschinenbau GmbH über Ereignisse zu unterrichten, die den Grundsätzen der Richtlinie 
entgegenstehen. 
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